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Liebe Kolleginnen und Kollegen,   

 
das Streikrecht ist ein hohes, 
im Grundgesetz verankertes 
Gut.  
Aber Streiks schmerzen auch. 
Ganz besonders dann, wenn 
man zwar vom Streik betrof-
fen, aber nicht Teilnehmer der 
Tarifauseinandersetzung ist.  
Zudem häuften sich die Streik-

maßnahmen im öffentlichen Personennah- und 
Fernverkehr. Betroffen waren hiervon die Deut-
sche Bahn, einschließlich der S-Bahn, und die 
BVG.   
 
In Deutschland darf nur gestreikt werden, um den 
Arbeitgeber zum Abschluss eines Tarifvertrages zu 
bewegen. Somit sind politisch motivierte Streiks, 
wie beispielsweise in Frankreich, ausgeschlossen.  
Der Streik ist immer das letzte Mittel der Beschäf-
tigten im Arbeitskampf. Diesem gehen häufig meh-
rere Verhandlungsrunden voraus. Gerade bei den 
sog. systemrelevanten Bereichen ist das öffentli-
che Interesse und die mediale Berichterstattung 
besonders groß und häufig leider auch einseitig. 
  
In den Medien wurde der Vorsitzende der Gewerk-
schaft Deutscher Lokomotivführer (GDL), Claus 
Weselsky, als egoistischer Zänker diffamiert, die 
Forderungen der Gewerkschaft pauschal als unbe-
rechtigt zurückgewiesen. Es wurde behauptet, die 
Kunden der Deutschen Bahn befänden sich in der 
Geiselhaft der GDL und die DB versuche doch, mit 
allen ihr möglichen Mitteln diesen Konflikt zu been-
den. Diese, wie gesagt, einseitige, Darstellung ist 
leider fehlerhaft. Sowohl Deutsche Bahn als auch 
GDL haben sich in den abgelaufenen Verhand-
lungsrunden angenähert, aber leider lange keinen 
Kompromiss gefunden. Dabei wurden häufig nur 
die Angebote der DB vorgetragen, und dies dann 
auch noch verkürzt. So wurde bei einem Angebot 
zur prozentualen Lohnerhöhung die Laufzeit des 
Tarifvertrages nicht erwähnt. Die hat aber enormen 
Einfluss auf die tatsächliche Auswirkung der Lohn-
erhöhungen. So mag ein Angebot von beispiels-
weise 10 % als hoch erscheinen, bei einer Laufzeit 
von drei Jahren verbleiben dann aber doch nur et-
was mehr als 3 % jährlich. Knackpunkt war aber in 
diesem Tarifkonflikt die Arbeitszeit. Die GDL for-
derte die Einführung einer 35-Stunden-Woche mit  
 
 

 
Lohnausgleich sowie grundsätzlich eine 5-Tage-
Woche. Hier geht es also um die Arbeitsbedingun-
gen, die natürlich auch ausschlaggebend für die 
Attraktivität eines Berufes sind. Mittlerweile haben 
sich die Tarifparteien aber glücklicherweise einigen 
können und diese Tarifauseinandersetzung ist bei-
gelegt. Vor Ende Februar 2026 wird es von Seiten 
der GDL keine weiteren Streikmaßnahmen geben.  
  
Als Gewerkschafter finde ich es aber erschre-
ckend, dass aus der Politik Stimmen laut werden, 
die eine Einschränkung des Streikrechts für be-
stimmte Berufsgruppen fordern. Nämlich haupt-
sächlich für die Berufsgruppen, die als systemrele-
vant gelten. Berufsgruppen, die für unsere Gesell-
schaft so wichtig sind, dass beispielsweise in der 
Corona-Zeit nicht auf sie verzichtet werden konnte. 
Hierbei handelt es sich häufig um Berufsgruppen, 
die viel mit persönlicher, direkt am und für den 
Menschen erbrachten Dienstleistung zu tun haben. 
Neben den Beschäftigten im öffentlichen Perso-
nennah- und Fernverkehr sind das z.B. auch Be-
schäftigte in den Krankenhäusern. Eine Berufs-
gruppe, die sich durch eine hohe Arbeitsmotivation 
und großen persönlichen Einsatz auszeichnet.  
Eine Einschränkung des Streikrechts würde ge-
rade Berufsgruppen treffen, die so schon kaum in 
der Lage sind, sich wirksam für ihre Rechte einzu-
setzen.  
Auch wenn ein Streik noch so ärgerlich ist, er das 
eigene Leben noch so sehr einschränkt, entsteht 
er doch nicht aus dem Spaß am Streiken, sondern 
aus der Notwendigkeit der Durchsetzung der Inte-
ressen der Arbeitnehmerschaft. Eine Einschrän-
kung des Streikrechts würde viele Beschäftigte 
stärker von den Interessenlagen ihrer Arbeitsgeber 
abhängig machen und ganz sicher nicht zu einer 
Verbesserung der Attraktivität dieser häufig schon 
dramatisch unterbesetzten Berufe führen. Eine 
Einschränkung des Streikrechts und der damit ver-
bundene Verlust der Arbeitnehmer für ihre Interes-
sen kämpfen zu können, würde die betroffenen Be-
rufe in prekäre Arbeitsverhältnisse führen.  
Darum gilt: Finger weg vom Streikrecht! 
 
Liebe Grüße 
 
 
Oliver Thiess  
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DSTG Berlin gewinnt  
Personalratswahlen in FA BI 

 
Durch die Neugründung des Finanzamt Internatio-
nal war auch die Neuwahl eines örtlichen Personal-
rats notwendig. Die DSTG Berlin konnte die Wah-
len haushoch gegen die Liste der Unabhängigen 
für sich entscheiden und stellt nun sechs der sie-
ben Plätze.  
 

 
 

Im Kampf um die besten Köpfe –  
Zukunftsausschuss der DSTG  

stellt Forderungen zur  
Personalgewinnung auf  

 

Der Zukunftsausschuss 
ist ein Gremium der 
DSTG, das durch die 
Bundesleitung ins Leben 
gerufen wurde, um die 
Zukunft der Finanzver-
waltung zu beleuchten. 
Vorsitzender des Gremi-
ums ist der ehemalige 
DSTG-Bundesjugendvor-
sitzende Patrick Butsch-
kau. Der Zukunftsaus-
schuss hat sich nun aktu-
ell mit der Einstellungssi-
tuation befasst und For-
derungen für eine effekti-
vere Personalgewinnung 
aufgestellt. 

 

Bundesweit Mangel an Bewerbungen 
Bundesweit sollten 2023 knapp 7.000 Einstellun-
gen in beiden Laufbahngruppen erfolgen. Pro 
Stelle erfolgten knapp 3,5 Bewerbungen. Verwun-
derlich ist es deshalb nicht, dass im Jahr 2023 bun-
desweit viele Stellen nicht besetzt, werden konnten 
und das trotz intensivierter Werbemaßnahmen und 
gestiegener Werbeetats.  
Die DSTG sieht Nachbesserungsbedarf in allen 
Bereichen des Auswahlverfahrens. Vom Wecken 
des Interesses für die Finanzverwaltung über die 
geeigneten Werbemaßnahmen bis hin zum Aus- 
 
 

 
wahlverfahren und dem tatsächlichen Antritt des 
Studiums oder der Ausbildung. Im Folgenden wird 
zur Vereinfachung nur der Begriff Ausbildung ver-
wendet. 

 
Forderung: Einstellungsverfahren müssen 
schneller werden 
Hauptforderung des Zukunftsausschusses ist die 
Erhöhung der Schnelligkeit des Bewerbungsver-
fahren und da machen oft Kleinigkeiten schon ei-
nen Unterschied:  
Bereits bei der Online-Bewerbung erfolgt ein Ab-
bruch der Bewerbung wegen langwierigen Regist-
rierungsprozessen, weshalb laut Zukunftsaus-
schuss die Erstellung einer registrierungsfreien 
Online-Bewerbung, die innerhalb von 15 Minuten 
abgeschlossen ist, ein unerlässliches Instrument 
sei.  
Doch erst danach beginnt der Sprint nach den bes-
ten Köpfen erst so richtig. Die Bewerbenden ent-
scheiden sich am ehesten für den Ausbildungsbe-
trieb, der innerhalb von vier bis acht Wochen nach 
Bewerbungseingang eine Zusage gibt. Dieser Zeit-
raum muss deshalb dringend auch in der Finanz-
verwaltung möglich gemacht werden.  

 
Forderung: Präsenz der Finanzverwaltung auf 
Jobmessen erhöhen und Image verbessern 
Doch auch das Medium für die Werbung muss rich-
tig gewählt werden. 
Wissenschaftliche Studien zeigen, dass die Rele-
vanz von Social Media beim Bewerbungsprozess 
überschätzt wird, auch wenn sie einen nicht zu ver-
nachlässigenden Faktor darstellen. Weit wichtigere 
Informationsquellen stellen aber Suchmaschinen 
wie Google, Ausbildungsplattformen und die Web-
seiten von Unternehmen dar. Nahezu zwei Drittel 
der Befragten nutzen jede dieser drei Quellen. Es 
ist daher immens wichtig, die Sichtbarkeit der Fi-
nanzverwaltung bei der allgemeinen Internet-
recherche nach Ausbildungsangeboten stark aus-
zubauen.  
Die Finanzverwaltung muss deshalb ihre Sichtbar-
keit innerhalb der entscheidenden Suchmaschinen 
und Jobmessen maßgeblich erhöhen. Insbeson-
dere für die Jobmessen sind ausreichend Ressour-
cen, sowohl personell als auch finanziell, zur Ver-
fügung zu stellen, da die Identifikation der Bewer-
benden mit der Finanzverwaltung durch den direk-
ten Kontakt hier am besten erreicht werden kann.  
Wichtig: das Image der Finanzverwaltung durch  
 
 

Die DSTG stellt die Forderun-
gen des Zukunftsausschusses 
auf ihrer Instagram-Seite vor. 



 

 

Das Steuer- und Grollblatt                          Ausgabe 3 / 2024 

DSTG Berlin 5 
 

 
eine groß angelegte bundesweite Kampagne zu 
verbessern.  
Auch fordert die DSTG, dass geschultes Personal 
zu den Abschlussklassen an den Schulen ge-
schickt wird, um den Beruf des Finanzbeamten 
greifbar zu machen.  

 
Forderung: Onboarding etablieren 
Ein geeignetes Mittel für vermehrte Bewerbungen 
ist auch das flächendeckende Angebot von Prak-
tika und Orientierungsgesprächen für potenzielle 
Bewerber und Bewerberinnen. Auch könnte eine 
WhatsApp-Hotline zur Kontaktaufnahme von Aus-
zubildenden und Bewerbern und Bewerberinnen 
geschaffen werden.  
Alles in allem müssen die Bewerbenden „an Bord“ 
geholt werden. Das funktioniert am besten durch 
eine bundesweite Imagekampagne, die ein positi-
ves Berufsbild vermittelt, und ein durchdachtes und 
straffes Onboarding Konzept. Die Finanzverwal-
tung muss angesichts des Fachkräftemangels den 
Kampf um die besten Köpfe erfolgreich bestehen, 
um die Zukunftsfähigkeit zu garantieren. 

 

 
Aktueller Sachstand zur Besoldung 

 

Seit vielen Jahren rufen dbb berlin und DSTG Ber-
lin zu Widersprüchen gegen die Besoldung auf. Im-
mer am Ende des Jahres erhalten die Kolleginnen 
und Kollegen die Musterwidersprüche. Doch wo 
steht das Land Berlin nun eigentlich bei der Besol-
dung und was machen andere Bundesländer? 
Bei der Besoldung gibt es verschiedene Baustel-
len: 
 
Baustelle 1: Amtsangemessene Alimentation 
Das Bundesverfassungsgericht hat Folgendes ent-
schieden: Die Berliner Besoldung ist „evident un-
zureichend“ (Beschluss vom 4. Mai 2020 – 2 BvL 
4/18). Absolut unzureichend ist auch das bisherige 
Reparaturgesetz des Berliner Senats zu bewerten, 
denn dieses betraf ausschließlich Richterinnen und 
Richter und das auch nur für einige Jahre bis 2015. 
Beamte und Beamtinnen der A-Besoldung erfuh-
ren durch das Gesetz keine der notwendigen Ver-
besserungen.  
In seiner Jahresvorausschau für das Jahr 2024 hat 
das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) u. a. ver-
öffentlicht, dass sich der Zweite Senat des BVerfG 
mit der Frage beschäftigen wird, ob die A-Besol- 
 
 

 
dung gem. Artikel 33 Abs. 5 Grundgesetz verfas-
sungswidrig war. Den genauen Termin hat das 
BVerfG nicht mitgeteilt. 
In der Veröffentlichung des BVerfG heißt es wört-
lich: "Aussetzungs- und Vorlagebeschlüsse des 
Bundesverwaltungsgerichts zu der Frage, ob ein-
zelne Vorschriften des Berliner Besoldungsrechts 
zur Höhe der Besoldung für verschiedene Besol-
dungsgruppen der Besoldungsordnung A in den 
Jahren 2010 bis 2015 wegen Verstoßes gegen Art. 
33 Abs. 5 GG verfassungswidrig sind." 
Die DSTG Berlin hofft, dass das Bundesverfas-
sungsgericht auch eine grundsätzliche Aussage zu 
den gesetzlichen Anforderungen an die Besol-
dungsanpassungen nach 2015 trifft. 
 
Baustelle 2: Koalitionsziel: Bundesgrundni-
veau erreichen 
Der dbb berlin hat den zuständigen Finanzsenator 
Stefan Evers aufgefordert, bei der vorgesehenen 
Anpassung der Berliner Landesbesoldung an das 
Bundesgrundniveau auch den Mindestabstand zu 
dem zum 1. Januar 2024 angehobenen Bürgergeld 
zu berücksichtigen. 
Die Senatsverwaltung für Finanzen hatte den Be-
soldungsabstand zum Bund Ende letzten Jahres in 
ihrer Antwort auf eine entsprechende parlamenta-
rische Anfrage auf 3,92 Prozent beziffert. Zusätz-
lich müsse, so heißt es in einem Schreiben des dbb 
berlin an den Finanzsenator, aber bei der Bemes-
sung der Landesbesoldung auch die seit Jahres-
beginn wirksame Erhöhung des Bürgergeldes ein-
bezogen werden, damit das gesetzliche Mindest-
abstandgebot von 15 % gewahrt bleibe. 
In einer Antwort an den dbb berlin Anfang 2024 
verweist Senator Evers in seinem Schreiben zur 
Angleichung an das Bundesgrundniveau auf die 
Festlegung im Koalitionsvertrag: 
"Wir wollen die Vergütung unserer Beschäftigten 
binnen fünf Jahren schrittweise auf das Bundes-
grundniveau anheben." Senator Evers hierzu: 
"Diese Vorgabe wird selbstverständlich und auch 
unter Beachtung der vom Bundesverfassungsge-
richt zur amtsangemessenen Alimentation aufge-
stellten Parameter im Rahmen der anstehenden 
Besoldungs- und Versorgungsanpassung berück-
sichtigt werden. Welche konkreten Maßnahmen 
zur Angleichung an das Bundesgrundniveau im 
Einzelnen ergriffen werden, wird derzeit geprüft." 
Die DSTG Berlin kann den von der Senatsverwal-
tung bezifferten Besoldungsabstand von 3,92 % 
nicht nachvollziehen. Selbst unter Berücksichti- 
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gung der seit 1. Januar 2024 gezahlten Inflations-
ausgleichsprämie und der Hauptstadtzulage be-
trägt der Besoldungsabstand zum Bund derzeit 
zwischen 4 bis 14 %. 
 
Die nachfolgende Tabelle zeigt beispielhaft die Be-
soldungsunterschiede auf. Die Besoldung Berlin 
umfasst dabei die Inflationsausgleichszahlung von 
monatlich 120 Euro sowie die Hauptstadtzulage. 
Die jährliche Sonderzahlung des Landes Berlin 
(sog. Weihnachtsgeld) wurde zur besseren Ver-
gleichbarkeit gezwölftelt, da die Bundesbesoldung 
diese bereits in den monatlichen Bezügen inte-
griert hat. Die Klammerzusätze hinter den Besol-
dungsgruppen geben die Erfahrungsstufen an. 
 

 A7 (2) A9 (3) A12 (5) A13 (2) 

Berlin 2.928,57€ 3.404,26€ 4.868,92€ 4.655,46€ 

Bund 3.050,57€ 3.619,52€ 5.282,70€ 5.286,94€ 

Diff. 4 % 6 % 8 % 14 % 
Quelle: Besoldungstabellen Berlin und Bund, eigene Zusammenstellung 
DSTG Berlin 

 
 
Was machen andere Bundesländer? 
 
Sachsen: 
Im Freistaat soll ein neues Besoldungsgesetz die 
Amtsangemessenheit der Alimentation künftig si-
cherstellen. Nach der Tariferhöhung und weiteren 
Entwicklungen, wie beispielsweise beim Bürger-
geld, war der vom BVerfG vorgegebene Mindest-
abstand von 15 % zum 1. Januar 2024 nicht mehr 
gegeben. Die Inflationsausgleichsprämie wird auf-
geteilt: 1.000 Euro werden für 2023 gezahlt und Ja-
nuar bis Oktober 2024 monatlich 200 Euro. Die Be-
züge werden ab 1. November 2024 statt um den 
Sockel von 200 Euro systemgerecht um 4,76 % er-
höht und zum 1. Februar 2025 um weitere 5,5 %.  
Zudem sieht das Gesetz weitere Maßnahmen zum 
1. Januar 2024 vor. Die monatlichen Bezüge wer-
den unbefristet linear um eine Sonderzahlung von 
4,1 % auf das Grundgehalt (inklusive Amtszulage) 
erhöht. Zudem wird der Familienzuschlag (Ehegat-
tenanteil und Kinderanteil erstes und zweites Kind) 
auf 246 Euro erhöht. 
 
Brandenburg: 
Dem dbb brandenburg liegt derzeit ein Geset-
zesentwurf zur Anpassung der Besoldung und Ver-
sorgung und zur Änderung weiterer besoldungs- 
und versorgungsrechtlicher Vorschriften 2024 im 
Land Brandenburg vor. Der Gesetzentwurf sieht  
 
 

 
vor, dass im Rahmen der Umsetzung des Tarifab-
schlusses mit der Tarifgemeinschaft deutscher 
Länder aus dem Dezember 2023 die vereinbarte 
Erhöhung zum 1. November 2024 für die Beamtin-
nen und Beamte des Landes Brandenburg auf den 
1. Januar 2024 (4,76 %) und die Erhöhung vom 1. 
Februar 2025 auf den 1. Juli 2024 (5,54 %) vorge-
zogen werden. Daneben erfolgt unter anderem 
eine Erhöhung der Kinderzuschläge zum 1. Januar 
2024. Außerdem werden die Familienzuschläge für 
das erste und zweite Kind ab 1. Januar 2024 auf 
357,36 Euro und für das dritte und jedes weitere 
Kind auf 841,76 Euro angehoben 
 
Schleswig-Holstein: 
Ein Entwurf des Gesetzes zur Besoldungs- und 
Versorgungsanpassung in Schleswig-Holstein 
2024 sieht vor, dass die Erhöhung zum 1. Februar 
2025 von 5,5 % um drei Monate vorgezogen wird 
und somit bereits zum 1. November 2024 wirksam 
werden soll. 
 
Alle übrigen Bundesländer wie auch das Land Ber-
lin haben grundsätzlich die Absicht erklärt, den Ta-
rifabschluss inhalts- und wirkungsgleich zu über-
nehmen. Konkrete Gesetzentwürfe liegen noch 
nicht vor. 
Über die weitere Entwicklung werden wir Sie infor-
mieren. 
 
 

ACHTUNG:  
Inflationsausgleichs-Sonderzahlung 

und Krankengeldzuschuss 
 

Die einmalige Sonderzahlung zur Abmilderung der 
gestiegenen Verbraucherpreise laut dem Tarifver-
trag Inflation i.H.v. von 1.800 Euro (1.000 Euro für 
Auszubildende) steht möglicherweise auch den 
Mitarbeitenden zu, die auf Grund von Krankheit 
Krankgeld oder entsprechende gesetzliche Leis-
tungen bezogen haben. Entsprechende gesetzli-
che Leistungen umfassen hierbei das Übergangs-
geld nach § 20 SGB VI bei stationären Rehabilita-
tionsmaßnahmen und entsprechende Zahlungen 
von Unfallversicherungsträgern oder nach dem 
Bundesversorgungsgesetz. 
 

Voraussetzung für den Anspruch auf die Einmal-
zahlung ist, dass am 9. Dezember 2023 ein Ar-
beits- bzw. Ausbildungsverhältnis und im Zeitraum 
1. August 2023 bis 8. Dezember 2023 mindestens  
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an einem Tag der Anspruch auf Krankengeldzu-
schuss gem. § 22 TV-L bestand. Hierbei ist es un-
erheblich, ob dieser Zuschuss vom Arbeitgeber ge-
zahlt wurde oder nicht. Es zählt nur, dass der An-
spruch bestand. 
Der dbb gewährt Mitgliedern Rechtsschutz. 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
Forderungen zur Novellierung des  

PersVG 
 
Der Fachausschuss „Beschäftigtenvertretung“ des 
dbb berlin entwickelt in Zusammenarbeit mit der 
DSTG Berlin erste Forderungen für eine mögliche 
Novellierung des Personalvertretungsgesetzes. 
 
Unter anderem sieht der Fachausschuss Verände-
rungsbedarf bei der Dauer der regelmäßigen Amts-
zeit und der Wählbarkeit. So hält er es für sinnvoll, 
die Dauer von vier auf fünf Jahre zu verlängern und 
die für eine Wählbarkeit notwendige Zugehörigkeit 
von einem Jahr auf sechs Monate zu verkürzen. 
Auch soll der Personalrat die Möglichkeit bekom-
men, für seine Informationen die in der Dienststelle 
üblicherweise genutzten Informations- und Kom-
munikationssysteme zu nutzen. 
Die Regelungen zur Freistellungen hält der Fach-
ausschuss auch für nicht mehr aktuell. Die für eine 
Freistellung notwendige Anzahl von Beschäftigten 
soll reduziert werden. Damit soll der erhöhte Ar-
beitsaufwand abgebildet werden. 
Diesen Grundgedanken spiegelt auch die Überle-
gung des Fachausschusses die Anzahl der HPR-
Mitglieder von 31 auf 35 und der HJAV-Mitglieder 
von neun auf 15 zu erhöhen, wider. 
 
Zudem kann sich der Fachausschuss vorstellen, 
dass für die Jugend- und Auszubildendenvertre-
tung alle Dienstkräfte wahlberechtigt sind, die sich 
am Wahltag im Ausbildungsverhältnis, Vorberei-
tungsdienst bzw. im dualen Studiengang befinden, 
unabhängig davon wie alt diese Dienstkräfte sind.  
 
 
 
 

 
Die Jugend- und Auszubildendenvertretungen sol-
len auch eigenständiger und nicht mehr von den 
Entscheidungen des Personalrats abhängig sein. 
Auch sollen den JAV-Mitgliedern mehr Freiräume 
zur Erfüllung ihrer Aufgaben eingeräumt werden 
und eine Freistellung bereits ab 400 wahlberech-
tigten Dienstkräften erfolgen. 
 
Derzeit ist eine Novellierung des Personalvertre-
tungsgesetzes angedacht. Der dbb berlin und die 
DSTG Berlin haben sich nun bereits frühzeitig zu 
den wichtigsten Herausforderungen positioniert 
und werden einen möglichen Novellierungspro-
zess aktiv begleiten. 
 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 

Zum Rechtsschutz-
antrag der DSTG 
Berlin geht’s hier: 
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Exklusiv für DSTG-Mitglieder:  
2% Rabatt auf Krankenversicherungs-

beiträge 
 
Die DSTG und die HUK-Coburg haben einen Rah-
menvertrag abgeschlossen. Alle Mitglieder der 
DSTG erhalten bei Abschluss einer privaten Kran-
kenversicherung eine Ermäßigung von 2% auf ihre 
Beiträge. Das gilt für Verträge die als Vollkosten-
versicherung für Beihilfeberechtigte, Vollkosten-
versicherung für Arbeitnehmer und Arbeitnehme-
rinnen bzw.  als Zusatzversicherung als Ergänzung 
zur gesetzlichen Krankenversicherung abge-
schlossen wurden. 
Die Vergünstigungen können auch DSTG-Mitglie-
der in Anspruch nehmen, die schon bei der HUK-
Coburg Krankenversicherung AG versichert sind. 
Allerdings ist hierfür Voraussetzung, dass die Ver-
günstigung bei der HUK geltend gemacht wird. 
Denn der HUK ist nicht bekannt, wer von ihren 
Krankenversicherungsnehmern DSTG-Mitglied ist. 
Die Vergünstigungen gelten, solange eine Mitglied-
schaft in der DSTG besteht und der Rahmenver-
trag zwischen DSTG und HUK nicht gekündigt ist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Heute schon gespart?  
Ein Blick in die Angebote der dbb Vor-

teilswelt lohnt sich 
 
Exklusiv für Mitglieder bietet die dbb vorteilswelt 
lukrative Rabatte und Angebote. Der Zugang er-
folgt über www.dbb-vorteilswelt.de  
 
Das Online-Einkaufsportal der dbb vorteilswelt 
steht ausschließlich Mitgliedern der Fachgewerk-
schaften und Landesbünde, die unter dem Dach 
des dbb beamtenbund und tarifunion zusammen-
geschlossen sind, zur Verfügung. Selbstverständ-
lich können auch Angehörigen die Einkaufs- und 
Erlebnisangebote nutzen. Über 350 Markenshops 
offerieren eine breite Produktpalette und tolle Ge-
schenkideen für jeden Anlass – mit attraktiven Ra-
batten! 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Zum Online-Einkaufs-
portal gelangen Sie 
hier: 

https://www.dbb.de/

